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■ 8.2

Abfallbeseitigung

Für eine hygienische Abfallbeseiti¬
gung bestehen heute drei unter¬
schiedliche Verfahren: die geordnete
Ablagerung, die Kompostierung und
die Verbrennung. Eine einheitliche
Meinung über das beste Verfahren
hat sich bisher nicht gebildet. Es be¬
steht jedoch Einigkeit darüber, daß
eine großräumige Abfallbeseitigung
vorteilhaft und daß die geordnete
Ablagerung am billigsten ist, wenn
ein geeignetes Gelände zur Verfü¬
gung steht.
Die in Nordrhein-Westfalen vorhan¬
denen Abfallbeseitigungsanlagen
sind unter Gesichtspunkten des Ge¬
wässerschutzes, der Luftreinhaltung
und der Ästhetik vielfach unzurei¬
chend. Ungeordnete oder unzurei¬
chende Abfallbeseitigungsanlagen
müssen daher beseitigt und lei¬
stungsfähige, zentrale Anlagen ge¬
fördert werden.
Von den kreisangehörigen Gemein¬
den wird erwartet, daß sie bei der
Wahl von Standort, Einzugsgebiet
und Art ihrer Abfallbeseitigungsanla¬
gen überörtliche und zentrale Lösun¬
gen anstreben und zu diesem Zweck
den Kreisen weitgehend Planung
und Trägerschaft überlassen.

Von den Kreisen und benachbarten
kreisfreien Städten wird erwartet,
daß sie bei der Planung und Durch¬
führung von Abfallbeseitigungsanla¬
gen zusammenarbeiten und sich
wechselseitig ergänzen.
Von den planbearbeitenden Stellen
wird erwartet, daß sie schon im er¬
sten Stadium der Planung neuer Ab¬
fallbeseitigungsanlagen nicht nur mit
der staatlichen Verwaltung, sondern
auch mit Industrie, Gewerbe und
Landwirtschaft zusammenarbeiten
und rechtzeitig klären, ob auch die
Beseitigung gewerblicher und ande¬
rer nicht häuslicher Abfallstoffe
übernommen werden kann. Bei den
Untersuchungen über die Art der Ab¬
fallbeseitigung sollten sie die Merk¬
blätter der Zentralstelle für Abfallbe¬
seitigung beachten und den Rat der
Auskunfts- und Beratungsstelle Müll
beim Siedlungsverband Ruhrkohlen¬
bezirk in Essen einholen.

Im Programmzeitraum sollen jährlich
10 Mio DM bereitgestellt werden, die
als Zuschüsse oder Darlehen zu den

Kosten solcher kommunalen Abfall¬
beseitigungsanlagen gewährt wer¬
den sollen, die den Zielvorstellungen
entsprechen.

Langfristiges Ziel
Die geordnete Ablagerung von
Abfällen muß für Einzugsberei¬
che von mindestens 20 000
Einwohnern durchgeführt wer¬
den; Abfallkompostierung und
Müllverbrennung müssen in
zentralen Anlagen für weit grö¬
ßere Einwohnerbereiche durch¬
geführt werden.

Maßnahmen bis 1975
Für den Bau oder die Einrich¬
tung kommunaler Abfallbesei¬
tigungsanlagen, die den Ziel¬
vorstellungen entsprechen,
gibt das Land erstmalig Zu¬
schüsse oder Darlehen.

Landesausgaben
im Programmzeitraum 50 Mio DM.

■ 8.3

Reinhaltung der Luft

In Nordrhein-Westfalen liegen 90 Pro¬
zent der Kohlenzechen und Koke¬
reien, 70 Prozent der Stahlindustrie,
50 Prozent der chemischen Grund¬
stoffindustrie und 35 Prozent der
Erdölraffinerien der Bundesrepublik.
Die damit zusammenhängenden Luft¬
verunreinigungen bringen außerge¬
wöhnliche Probleme mit sich:
• Sie beeinträchtigen das Wohlbe¬

finden der Menschen.
• Sie gefährden die Gesundheit

der Menschen.
• Land- und Forstwirtschaft erlei¬

den Ertragseinbußen.
• Durch Schäden an Bauwerken

und sonstigem Eigentum entste¬
hen volkswirtschaftliche Verluste.

Luftverunreinigungen finden sich vor
allem in den Gebieten mit Industrie-,
Siedlungs- oder Verkehrsverdich¬
tung. Die Auswirkungen der Luftver¬
unreinigungen können, wie Erfahrun¬
gen im Ausland und in Nordrhein-
Westfalen selbst zeigen, die Anzie¬
hungskraft solcher Gebiete als
Lebens- und Wirtschaftsraum ge¬
fährden oder herabsetzen. Daher
haben die Maßnahmen zum Immis¬
sionsschutz auch hohe gesamtwirt¬
schaftliche Bedeutung.

■ 8.31
Abschluß der
bisherigen Reinhaltemaßnahmen
Die bisherigen Maßnahmen des Lan¬
des gegen die Staub- und Gasimmis¬
sionen in den Verdichtungsgebieten
haben zu beachtlichen Verbesserun¬
gen geführt. Der Staubniederschlag
und die Schwefeldioxid-Konzentra¬
tion sind wesentlich zurückgegan¬
gen. Diese Erfolge sind u. a. auf die
Maßnahmen nach Abschnitt 6.1 des
Entwicklungsprogramms Ruhr zu¬
rückzuführen. Die laufenden Luft¬
reinhaltungsprogramme werden bis
1973 abgeschlossen. Sie beziehen
sich in erster Linie auf:
• Thomasstahlkonverter
• Erzsinteranlagen
• Kokereien
• Gießereien
• Dampfkraftwerke

Dafür sind die im Entwicklungspro¬
gramm Ruhr vorgesehenen Mittel in
Höhe von rund 130 Mio DM notwen¬
dig. Im Programmzeitraum sind in
den Jahren 1971 bis 1973 davon
noch 46 Mio DM einzusetzen. Durch
diese Maßnahmen sollen bis zum
Jahr 1973 Verbesserungen bei der
Immissionsbelastung erreicht wer¬
den, wie sie sich aus dem Vergleich
von Abbildung 59 mit Abbildung 60
ergeben.

Langfristiges Ziel
Verringerung der stark durch
Luftverunreinigungen (Staub
und Schwefeldioxid) belaste¬
ten Gebiete an der Ruhr auf
geringe Restgebiete nach Ab¬
bildung 60.

Maßnahmen bis 1975
Beseitigung oder Verminde¬
rung der Luftverschmutzung
bei etwa 100 größeren indu¬
striellen Anlagen.

Landesausgaben
im Programmzeitraum

46 Mio DM (bis 1973).
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